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eSagu GmbH 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Kundenverträge ab 01.10.2015 (Stand: 01.07.2019)  
 
Präambel  
eSagu GmbH (nachfolgend: „ESAGU“ genannt),  
 
Vertreten durch:   Guido Krömer  

Samuel Abraham  
Piotr Rode 

 
Handelsregister:   Köln, HRB85765  
Kontakt:    support@esagu.de  
Webadresse:   http://www.esagu.de  
 
betreibt eine von ihr entwickelte Software. Über den von 
ESAGU angebotenen Web-Service erhalten gewerbli-
cher Händler die Möglichkeit, ihre Angebotspreise auf 
der Handelsplattform Amazon automatisiert an die Preise 
ihrer Mitbewerber anzupassen.  
 
ESAGU bietet dem KUNDEN die zeitweise Nutzungs-
möglichkeit der Softwareanwendung auf Servern von E-
SAGU, zur Ablage von Anwendungsdaten gegen Entgeld 
an. Mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
vereinbaren die Parteien die Bedingungen, unter denen 
ESAGU dem KUNDEN diese zeitweise Nutzungsmög-
lichkeit der Software zur Verfügung stellt.  
 
ESAGU ist ein, von jedweder Handelsplattform, rechtlich 
und wirtschaftlich unabhängiges Unternehmen. ESAGU 
ist auch nicht Erfüllungsgehilfe einer Handelsplattform 
und steht auch sonst in keinem rechtlichen Zusammen-
hang oder sonstigen Verhältnis mit unterstützten Han-
delsplattformen. ESAGU ist und wird nicht Vertragspartei 
bei allen zwischen dem KUNDEN und der Amazon-Han-
delsplattform oder anderen Handelsplattformen ge-
schlossenen Verträgen. Demzufolge übernimmt ESAGU 
aus diesen Verträgen auch keine Vertragspflichten. Dies 
gilt auch dann, wenn die Verträge Preise enthalten, die 
mittels der Software von ESAGU ermittelt wurden. 
 
 
§ 1 Geltungsbereich /Allgemeines 
1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen eSagu GmbH, 

Köhlstr. 10 a, 50827 Köln, vertr. d. d. GF Guido Krä-
mer, Samuel Abraham, Piotr Rode, ebenda, (nachfol-
gend ESAGU genannt) und dem KUNDEN gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt bei Ver-
tragsschluss gültigen Fassung. Abweichende Be-
dingungen des KUNDEN oder Dritter werden nicht 
anerkannt, es sei denn ESAGU stimmt ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zu. 

 
1.2 Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten 

die AGB, in der mitgeteilten Fassung als Rahmen-
vereinbarung auch für gleichartige künftige Ver-
träge, ohne dass ESAGU gesondert auf diese hin-
weisen muss. 

 
1.3 Das Produktangebot unter der Domain www.e-

sagu.de richtet sich ausschließlich an KUNDEN, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, voll geschäfts-
fähig und Unternehmer sind. „Unternehmer“ im 
Sinne dieser AGB sind natürlich oder juristische 

Personen oder rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, die bei Abschluss des Vertrags in Ausübung ih-
rer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handeln. 

 
1.4 Vertragssprache ist deutsch. Bei Widersprüchen 

zwischen verschiedenen Sprachversionen ist die 
deutsche Sprachversion maßgeblich. 

 
 
§ 2 Vertragsgegenstand 
2.1 ESAGU betreibt eine eigens entwickelte internetba-

sierte Softwareanwendung  zur Preisoptimierung im 
Rahmen von onlinebasierten Handelssystemen  
mittels derer gewerbliche Händler die Möglichkeit 
haben, ihre Angebotspreise auf verschiedenen Han-
delsplattformen (bspw. Amazon, eBay) automatisiert 
an die Preise ihrer Mitbewerber anzupassen (nach-
folgend RePricing genannt). Gegenstand dieses 
Vertrags ist die zeitweise Bereitstellung der auf Ser-
vern von ESAGU gehosteten RePricing-Softwarean-
wendung zur Nutzung ihrer Funktionalitäten mittels 
Datenfernverbindung über das Internet, die Einräu-
mung entsprechender Nutzungsrechte sowie die 
Bereitstellung von Speicherplatz für die vom KUN-
DEN durch die Nutzung von RePricing erzeugten 
und / oder die zur Nutzung von RePricing erforder-
lichen Daten (nachfolgend Anwendungsdaten) im 
vereinbarten Umfang durch ESAGU gegenüber 
dem registrieren Kunden gegen Zahlung des ver-
einbarten Entgelts. Der konkrete Funktionsumfang 
von RePricing ergibt sich aus der Leistungsbeschrei-
bung unter www.esagu.de. Die Leistungsbeschrei-
bung dient der Darstellung der angebotenen Leis-
tung und stellt keine Garantie dar.  

 
2.2 RePricing wird über einen Webbrowser genutzt. Der 

Verantwortungsbereich von ESAGU beginnt am 
Übergabepunkt. Der Übergabepunkt zu ESAGU ist 
die Schnittstelle zwischen dem Medium Internet 
und der RePricing-Umgebung, die auf den Servern 
von ESAGU gehostet wird. 

 
2.3 ESAGU ist lediglich Anbieter von RePricing und steht 

in keinem wirtschaftlichen oder rechtlichen Zusam-
menhang mit der vom KUNDEN genutzten Handels-
plattform. ESAGU ist weder Erfüllungsgehilfe der 
Handelsplattform noch Vertragspartei von zwischen 
dem KUNDEN und der Handelsplattform oder Drit-
ten geschlossenen Verträgen.  

 
 
§ 3 Registrierung / Vertragsschluss 
3.1 Kostenlose Testphase RePricing  
 
3.1.1 Der KUNDE kann RePricing während einer einmalig 

gewährten Testphase für die Dauer von 10 Tagen 
unentgeltlich testen. Nach Anklicken des Buttons 
„Jetzt Registrieren“ wird der Kunde zum Login-Be-
reich weitergeleitet. Dort kann der KUNDE sich unter 
Verwendung seiner E-Mailadresse und eines Pass-
wortes registrieren. Mit Anklicken des Buttons „Jetzt 
Registrieren“ gibt der KUNDE ein Angebot zum Ab-
schluss eines unentgeltlichen Nutzungsvertrags ab. 
Der Registrierungsvorgang kann vor der Registrie-
rung jederzeit durch Schließen des Browsers 
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beendet werden. Verfügt der Kunde über ein Ama-
zon Konto, kann er sich alternativ durch Anklicken 
des Buttons „Login with Amazon“ registrieren. Er 
wird dann zur Plattform Amazon weitergeleitet und 
tätigt dort durch Anklicken des Buttons „Anmelden“ 
das Angebot zum Abschluss des unentgeltlichen 
Nutzungsvertrags. Der Vorgang kann vor Registrie-
rung durch schließen des Browsers oder Anklicken 
des Buttons [Abbrechen] beendet werden. ESAGU 
bestätigt den Zugang des Angebots unverzüglich 
per E-Mail. Der KUNDE erhält mit dieser E-Mail einen 
Aktivierungscode. Nach Akzeptieren der AGB von E-
SAGU durch Anklicken der Checkbox und Anklicken 
des Aktivierungscodes erteilt der KUNDE den Auf-
trag zur Freischaltung seines Kundenkontos. ESAGU 
nimmt das Angebot des KUNDEN durch Freischal-
tung des Kundenkontos an. Erst mit dieser Annah-
meerklärung von ESAGU kommt der Nutzungsver-
trag zwischen ESAGU und dem KUNDEN zustande. 

 
3.1.2 Die Testphase beginnt mit der Freischaltung und 

berechtigt den KUNDEN zur unentgeltlichen Nut-
zung der Leistung gemäß dieser AGB. Die Testphase 
und der Vertrag enden automatisch ohne Anspruch 
auf Verlängerung oder Anspruch auf einen kosten-
pflichtigen Vertragsschluss 10 Tage nach der Frei-
schaltung. Kommt kein kostenpflichtiger Vertrag zu-
stande, wird das Kundenkonto samt vorhandenen 
Daten spätestens 30 Tage nach Beendigung der 
Testphase dauerhaft und endgültig gelöscht. Einer 
Kündigung des Vertrages bedarf es nicht. ESAGU ist 
während der kostenlosen Testphase jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen berechtigt, die Freischal-
tung des Kundenkontos aufzuheben, die Nutzung 
zu beenden und damit den Vertrag einseitig fristlos 
zu beenden. Der KUNDE ist nicht zur mehrmaligen 
Nutzung der Testversion berechtigt. Bei Umgehun-
gen der AGB durch Nutzung der Software unter ver-
schiedenen Namen, bei gleichzeitiger Identität des 
KUNDEN und/oder Weitergabe der Software an 
Dritte, ist ESAGU berechtigt, die Testversion für den 
KUNDEN zu sperren.  

 
3.2 Kostenpflichtiger Vertragsschluss RePricing  
 
3.2.1 Alternativ besteht für den Kunden die Möglichkeit 

während der Testphase kostenpflichtige Verträge 
mit ESAGU abzuschließen. Vor Ablauf der kostenlo-
sen Testphase wird der KUNDE darauf hingewiesen, 
dass er durch Anklicken auf den Button Kosten-
pflichtig nutzen die Software über die 10 Tage hin-
aus gegen Entgelt weiternutzen kann. Die Laufzeit 
des kostenpflichtigen Vertrages beginnt bei Ver-
tragsschluss von kostenpflichtigen Leistungen nach 
Ablauf der Testphase.  

 
3.2.2 Nach Anklicken auf den Button Kostenpflichtig nut-

zen kann der KUNDE zunächst eine mehrmonatige 
Mindestlaufzeit (z.B. 3, 6, 12, 24 Monate) wählen. Er 
gibt hierzu seine abgefragten Daten (Stammdaten, 
SEPA Lastschriftverfahren, PayPal, Zahlungsdaten 
etc.) in das vorhandene Formular ein. Durch Ankli-
cken der Checkbox akzeptiert der KUNDE die AGB 
von ESAGU. Durch Anklicken auf den Button „Bestä-
tigen“ gibt der KUNDE ein verbindliches Angebot 
auf Abschluss des kostenpflichten Vertrages ab. 

ESAGU bestätigt den Zugang des Angebots und die 
Annahme des Vertrages per E-Mail an den KUNDEN 
(Auftragsbestätigung) innerhalb von 24 Stunden. An 
Angebote ist der Kunde 3 Tage gebunden. Mit An-
nahme des Vertrags durch ESAGU kommt der kos-
tenpflichtige Vertrag zustande.  

 
3.2.3 ESAGU behält sich vor, Angebot zu kostenpflichti-

gen Vertragsabschlüssen ohne Angabe von Grün-
den abzulehnen.  

 
3.3 Kostenpflichtiger Vertragsschluss Zusatzfunktion 

easyBox 
 
3.3.1 Bei einem bereits bestehenden RePricing-Vertrags-

verhältnis hat der KUNDE als BestandsKUNDE die 
Möglichkeit, die Option „easyBox“ zu wählen und zu-
sätzliche Funktionen zu nutzen. Nach dem Einlog-
gen auf der easyBox-Seite kann der KUNDE zwi-
schen verschiedenen Paketen mit unterschiedli-
chen Preisen wählen, die dort auf der Seite eingese-
hen werden können. Durch Anklicken auf den jewei-
ligen Button „Paket jetzt buchen“ gibt der KUNDE ein 
Angebot auf Abschluss des kostenpflichtigen easy-
Box-Vertrages ab. ESAGU bestätigt den Zugang des 
Angebots und die Annahme des Vertrages per E-
Mail an den KUNDEN (Auftragsbestätigung) inner-
halb von 24 Stunden. An Angebote ist der KUNDE 3 
Tage gebunden. ESAGU behält sich vor, Angebote 
zum kostenpflichten Vertragsabschluss ohne An-
gabe von Gründen abzulehnen. 

 
3.3.2 Die Vertragslaufzeit eines easy-Box-Vertrags be-

trägt 30 Tage. Der jeweilige Vertrag verlängert sich 
automatisch um weitere 30 Tage, wenn er nicht 14 
Tage vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird.  

 
3.4 Kostenpflichtiger Vertragsschluss Zusatzfunktion 

CostumCode  
 
3.4.1 „CustomCode“ bezeichnet die individuell auf Kun-

denbedürfnisse angepasste RePricing-Funktion der 
Standardsoftware.  ESAGU erstellt hierzu auf Basis 
von Angaben des KUNDEN ein Angebot, das dieser 
per E-Mail annimmt. Mit Annahme des Angebots 
kommt der entsprechende Vertrag zustande. An An-
gebote hält sich ESAGU 7 Tage gebunden. 

 
Im Anschluss an den Vertragsschluss erstellt E-
SAGU den CustomCode, der nach einem Testing 
anschließend live gestellt wird. Die Abrechnung er-
folgt entweder separat oder im Rahmen der sonsti-
gen monatlichen Abrechnung.  

 
3.4.2 Alternativ räumt ESAGU dem KUNDEN die Möglich-

keit ein, seinen Code eigenverantwortlich einzubin-
den. Durch ESAGU findet dann lediglich eine Verifi-
zierung statt. Für die Verifizierung fallen € 81,25 
pauschal an. ESAGU übernimmt in diesem Fall keine 
Haftung für den kundeneigenen Code und über-
prüft diesen lediglich hinsichtlich der Syntax.  

 
 
§ 4 Verfügbarkeiten  
4.1 ESAGU gewährt eine Verfügbarkeit von 99,5 % pro 

Monat abzüglich vereinbarter Wartungsfenstern 
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sowie abzüglich solcher Ausfallzeiten, die ESAGU 
nicht zu vertreten hat.  

 
4.2 ESAGU ist berechtigt, Pflege- und Wartungsarbei-

ten durchzuführen und die Bereitstellung von RePri-
cing aus diesem Grund einzustellen oder zu be-
schränken (sog. Downtime). ESAGU wird den KUN-
DEN hiervon unterrichten und Wartungsfenster mit 
diesem einvernehmlich abstimmen. Die Downtime 
darf jedoch pro Monat 2 Stunden nicht überschrei-
ten. 

 
4.3 Unabhängig von der Verfügbarkeitsquote bleibt die 

Haftung von ESAGU gemäß Ziffer 9.3. und 9.4. die-
ses Vertrags unberührt. 

 
 
§ 5 Rechte und Pflichten von ESAGU 
5.1 ESAGU stellt dem KUNDEN für die Dauer des Ver-

tragsverhältnisses gegen Entgelt RePricing zur Ver-
fügung. Inhalt und Umfang ergeben sich aus der 
Funktionsbeschreibung und Preisliste unter www.e-
sagu.de. Mit Freischaltung des Nutzeraccounts gilt 
RePricing als betriebsfähig bereitgestellt. 

 
5.2 ESAGU wird für die Erbringung der Leistungen die 

notwendigen technischen Serverlandschaften be-
reitstellen, pflegen und warten. ESAGU ist insoweit 
berechtigt, sich Drittunternehmen als Subunterneh-
men zu bedienen.  

 
5.3 ESAGU sichert während der Laufzeit des Nutzungs-

vertrags täglich den Datenbestand der Server mit ei-
nem aktuellen Datensicherungsmedium. Eine ver-
tragliche Verpflichtung zur Archivierung der Daten-
sicherungsmedien besteht nicht. Der KUNDE hat 
keinerlei Anspruch auf Herausgabe des Datensiche-
rungsmediums. 

 
5.4 ESAGU ist berechtigt, RePricing in einem Maße zu 

verändern und zu optimieren, bei dem der Vertrags-
zweck dieses Vertrags nicht wesentlich beeinträch-
tigt oder gefährdet wird. Im Hinblick auf unentgelt-
lich angebotene Leistungen ist ESAGU berechtigt, 
diese ohne Ankündigung jederzeit einzustellen.  

 
 
§ 6 Rechte und Pflichten des KUNDEN  
6.1 Der KUNDE versichert, dass die von ihm gemachten 

Angaben korrekt und vollständig sind. Er wird E-
SAGU unverzüglich über Änderungen der zur 
Durchführung des Vertrags notwendigen Daten in-
formieren. Er wird RePricing nur in dem vertraglich 
vereinbarten Umfang nutzen und alle zur Leistungs-
abwicklung dieses Vertrags notwendigen Pflichten 
rechtzeitig, vollständig und fachlich ordnungsge-
mäß erfüllen, insbesondere vereinbarte Vergütun-
gen fristgerecht zahlen.  

 
6.2 Der KUNDE wird die ihm, bzw. den autorisierten Nut-

zern zugeordneten Nutzungs- und Zugangsberech-
tigungen sowie Identifikations- und Authentifikati-
ons-Sicherungen vor dem Zugriff Dritter schützen 
und nicht an unberechtigte Nutzer weitergeben. So-
bald der KUNDE Anzeichen dafür erlangt, dass die 
Zugangsberechtigung von einem Dritten 

unrechtmäßig erlangt wurde, ist er verpflichtet E-
SAGU umgehend hiervon zu informieren. 

 
6.3 Der KUNDE wird es unterlassen, selbst oder durch 

nicht autorisierte Dritte Informationen oder Daten 
unbefugt abzurufen oder in Programme, die von E-
SAGU betrieben werden, einzugreifen oder eingrei-
fen zu lassen oder in Datennetze von ESAGU unbe-
fugt einzudringen.  

 
6.4 Der KUNDE hat sicherzustellen, dass die notwen-

dige Hard- und Software für die Internetnutzung so-
wie der erforderliche Internetzugang vorhanden 
sind. Er hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, 
dass gängige Internetbrowser genutzt und auf aktu-
ellem Stand gehalten werden. Die Bereitstellung 
dieser Voraussetzungen sowie der Telekommunika-
tionsdienste der Übermittlungsleistungen vom Ser-
ver bis zu den vom KUNDEN eingesetzten Geräten 
sind nicht Gegenstand dieses Vertrags, sondern ob-
liegen dem KUNDEN.  

 
6.5 Der KUNDE ist während der Vertragsdauer ver-

pflichtet, die zur Erbringung der Leistung und zur 
Berechnung der Vergütung von ESAGU erforderli-
chen Online-Zugänge zu den jeweiligen Handels-
plattformen zu gewährleisten und aufrecht zu erhal-
ten.  

 
6.6 Sofern der KUNDE sein ursprüngliches Konto der 

Handelsplattform gegen ein anderes Konto der 
Handelsplattform austauscht oder ein neues Konto 
unter Nutzung von RePricing  von ESAGU anlegt, hat 
er ESAGU dies unverzüglich mitzuteilen.  

 
6.7 Dem Kunden obliegt es, angemessene und der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns entspre-
chende Vorkehrungen zur Datensicherung, damit 
die Anwendungsdaten aus den Datenbeständen, 
die in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wer-
den, mit vertretbarem Aufwand reproduziert wer-
den können.  

 
6.8 Der KUNDE ist verpflichtet, Anwendungsdaten oder 

Informationen vor Versendung an ESAGU auf Viren 
zu prüfen, dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechende Virenschutzprogramme einzusetzen 
sowie keine Schadsoftware und / oder Daten, die 
Viren enthalten, hochzuladen sowie keine sonstigen 
Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet sind den 
Betrieb von RePricing oder ESAGU zu stören.  

 
6.9 Bei der Nutzung von RePricing wird der KUNDE alle 

anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechtsvor-
schriften der Bundesrepublik Deutschland beach-
ten. Der KUNDE steht dafür ein, dass RePricing nicht 
missbräuchlich genutzt wird. Soweit Inhalte über-
mittelt oder bereitgestellt werden, steht der KUNDE 
dafür ein, dass diese frei von Rechten Dritter, insbe-
sondere Urheberrechten, Namens- und Marken-
rechten sind, die eine Nutzung / Bearbeitung ent-
sprechend dem hier vereinbarten Umfang ein-
schränken oder ausschließen. Das Übermitteln 
rechtsverletzender, rechtsradikaler, pornografi-
scher, rassistischer, sittenwidriger Inhalte ist ebenso 
untersagt wie das Übermitteln von Inhalten, die ge-
gen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht 
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Denkenden verstoßen. Macht ein Dritter gegenüber 
ESAGU Ansprüche geltend, die auf der schuldhaf-
ten Verletzung seiner Schutzrechte durch den KUN-
DEN beruhen, stellt der KUNDE ESAGU auf erstes 
Anfordern von sämtlichen Kosten und Schadenser-
satzbeträgen frei.  Er trägt im Falle einer rechtlichen 
Auseinandersetzung sämtliche diesbezüglichen 
notwendigen Kosten. Die Parteien haben sich ge-
genseitig unverzüglich über die Geltendmachung 
des Anspruchs durch den Dritten zu verständigen. 

 
6.10 Der KUNDE ist verpflichtet, die für die Nutzung und 

Durchführung des Vertrags erforderlichen Anwen-
dungsdaten in RePricing einzupflegen. Er ist ver-
pflichtet die von ESAGU an die Handelsplattform 
übermittelten Preise auf offensichtliche Fehler zu 
überprüfen und Fehler unverzüglich schriftlich E-
SAGU mitzuteilen.  

 
6.11 Der KUNDE ist nicht berechtigt, Rechte und Pflich-

ten aus dem Vertrag ohne schriftliche Zustimmung 
von ESAGU an Dritte zu übertragen.  

 
6.12 Nach Sperrung und / oder Kündigung ist es dem 

KUNDEN untersagt, einen neuen KUNDEN Account 
zu eröffnen.  

 
 
§ 7 Rechteeinräumung / Verletzung der eingeräumten 

Rechte  
7.1 Der Kunde und die von ihm berechtigten Nutzer 

(Mitarbeiter) erhalten das nicht ausschließliche, auf 
die Laufzeit des Vertrags zeitlich beschränkte und 
unter Vergütungsvorbehalt stehende Recht, auf Re-
Pricing mittels Telekommunikation zuzugreifen und 
mittels eines Browsers die mit RePricing verbunde-
nen Funktionalitäten gemäß diesem Vertrag zu nut-
zen. Darüber hinausgehende Rechte, insbesondere 
an Softwareapplikationen, Quellcodes oder der Be-
triebssoftware erhält der KUNDE nicht. 

 
7.2 Der KUNDE ist nicht berechtigt, RePricing über die 

nach Maßgabe dieses Vertrags erlaubte Nutzung 
hinaus zu nutzen. Insbesondere ist es dem KUNDEN 
nicht gestattet, RePricing oder Teile hiervon zu ver-
vielfältigen, zu veräußern oder zeitlich begrenzt zu 
überlassen, zu vermieten oder zu verleihen. Die 
Rechte nach §§ 69 d, 69 e UrhG bleiben unberührt.  

 
7.3 Verletzt der KUNDE die Regelungen in Ziffer 7.1. und 

7.2. aus von ihm zu vertretenden Gründen, kann E-
SAGU nach vorheriger schriftlicher Benachrichti-
gung des KUNDEN den Zugriff des KUNDEN auf 
RePricing oder die Anwendungsdaten sperren, 
wenn die Verletzung hierdurch nachweislich abge-
stellt werden kann. Verletzt der KUNDE trotz ent-
sprechender schriftlicher Abmahnung von ESAGU 
weiterhin oder wiederholt die Regelungen in Ziffer 
7.1. und 7.2., und hat er dies zu vertreten, so kann E-
SAGU den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist außerordentlich kündigen. 

 
7.4 Im Fall einer schuldhaften und unberechtigten Nut-

zung- oder Nutzungsüberlassung hat der KUNDE E-
SAGU eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe des 
dreifachen monatlichen Überlassungspreises zu 

zahlen. Die Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen bleibt ESAGU vorbehalten. In diesem 
Fall wird die Vertragsstrafe auf den Schadenser-
satzanspruch angerechnet. 

 
7.5 Sofern ESAGU während der Laufzeit neue Versio-

nen, Updates, Upgrades oder andere Neulieferun-
gen im Hinblick auf RePricing zur Verfügung stellt, 
gelten die vorstehenden Rechte auch für diese. 

 
7.6 Der KUNDE räumt ESAGU unentgeltlich ein zeitlich 

auf die Dauer des bestehenden Vertragsverhältnis-
ses befristetes, inhaltlich und räumlich unbe-
schränktes und unwiderrufliches Recht ein, die An-
wendungsdaten des KUNDEN zum vereinbarten 
Vertragszweck zu nutzen.  

 
 
§ 8 Preise / Zahlungsbedingungen  
8.1 Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen 

sind, gelten Preise netto in EURO zuzüglich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer pro freigeschaltetem, kos-
tenpflichtigem Kundenkonto.  

 
8.2 Es gelten die zum Vertragsschluss gültigen Preise 

von ESAGU. 
 
8.3 Rechnungen werden elektronisch erstellt, per E-

Mail übersendet und zudem in RePricing unter dem 
Menüpunkt „Mein Account / Rechnungen“ vorge-
halten. Hiermit erklärt sich der Kunde einverstanden. 
Der Kunde wird über jede neue Rechnung sowie 
über den Termin der SEPA-Lastschrift (SEPA-Preno-
tification) per E-Mail informiert.  

 
8.4 Die Vergütung setzt sich, je nach gewählter Laufzeit, 

aus einer nutzungsunabhängigen monatlichen Min-
destumsatzpauschale als Verwaltungs- und Bear-
beitungspauschale und aus nutzungsabhängigen 
Vergütungen (Provision) zu der im Zeitpunkt der Be-
auftragung geltenden allgemein gültigen Preisliste 
von ESAGU zusammen. Die monatliche Mindestum-
satzpauschale beträgt EUR 48,00 netto und wird auf 
darüberhinausgehende Vergütungen angerechnet.  

 
8.5 Die nutzungsabhängige Vergütung (Provision) wird 

monatlich rückwirkend nach Anzahl aller verkauften 
Artikel berechnet. Verkaufte Artikel sind alle vom 
KUNDEN verkauften Artikel, unabhängig von nach-
träglichen Stornierungen, Rückerstattungen und 
Retouren. Verkaufte Artikel sind auch solche, die 
nicht der KUNDE, sondern ein dritter Dienstleister 
(z.B. die Amazon- oder eBay-Verkaufsplattform) im 
Auftrag des KUNDEN versendet.  

 
8.6 Der erste Abrechnungszeitraum beginnt bei kosten-

pflichtigen Verträgen mit Vertragsschluss und endet 
mit Ablauf des jeweiligen Monats um 24:00:00 Uhr. 
(Beispiel: Start 18. April, 15:56:12 Uhr, Ende 30. April, 
23:59:59).  Abrechnungsdatum ist stets der letzte 
Tag des jeweiligen Monats. Abrechnungszeiträume 
und verwaltete Umsätze werden dem KUNDEN auf 
Nachfrage per E-Mail zugesandt.  

 
8.7 Vergütungsansprüche von ESAGU werden spätes-

tens 14 Tage nach Zugang der Rechnung zur Zah-
lung fällig.  
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8.8 ESAGU bietet KUNDEN, die über eine Bankverbin-
dung in der Bundesrepublik Deutschland verfügen, 
die Zahlung per Rechnung oder per SEPA-Basislast-
schriftverfahren an. Der KUNDE erteilt ESAGU hierzu 
ein Mandat zum SEPA-Basislastschriftverfahren für 
alle anfallenden Entgelte. Dies gilt auch für neue 
vom Kunden mitgeteilte Bankverbindungen. 

 
8.9 KUNDEN, die über keine Bankverbindung in der 

Bundesrepublik Deutschland verfügen, können am 
SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen oder haben 
die Möglichkeit über „PayPal“ zu zahlen. In diesem 
Fall erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zah-
lungsdienstleister PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, S.C.A., 
22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg unter 
Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einseh-
bar unter: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/
useragreement-full. 

 
8.10 Der KUNDE ist während der Vertragsdauer ver-

pflichtet für eine ausreichende Kontodeckung zu 
sorgen. Ist der Forderungseinzug aufgrund schuld-
hafter unzureichender Kontendeckung nicht mög-
lich, trägt der KUNDE die dadurch entstehenden 
Mehrkosten, gleich welcher Art und die Rücklastge-
bühren. Für diesen Fall ist der KUNDE zusätzlich ver-
pflichtet, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 
8,00 zu zahlen, es sei denn, der KUNDE weist nach, 
dass ein Schaden überhaupt nicht oder in geringerer 
Höhe entstanden ist.  Gleiches gilt, wenn der KUNDE 
die Lastschrift zu Unrecht widerruft. 

 
8.11 Damit ESAGU die nutzungsabhängigen Gebühren 

ordnungsgemäß der Höhe nachberechnen kann, ist 
der KUNDE zur Mitwirkung durch Auskunftsertei-
lung verpflichtet. Insbesondere über die nutzungs-
abhängige Vergütung für verkaufte Artikel hat der 
KUNDE ordnungsgemäß und vollständig Auskunft 
zu erteilen. Der KUNDE kommt seiner Auskunfts-
pflicht dadurch nach, dass er ESAGU ermöglicht in 
technisch geeigneter Weise über RePricing auf das 
Verkaufskonto des KUNDEN der jeweils genutzten 
Handelsplattform zuzugreifen, um die von ESAGU 
für den KUNDEN verwalteten Umsätze im Abrech-
nungszeitraum auszulesen.   

 
8.12 ESAGU überprüft in regelmäßigen Abständen vor 

Rechnungstellung, ob der KUNDE seiner in Ver-
pflichtung nachkommt, den Zugang zu dem Kun-
denkonto der jeweiligen Handelsplattform über die 
Software zu ermöglichen. Ermöglicht der KUNDE E-
SAGU nicht den Zugang zu den Konten der Han-
delsplattform und entzieht der KUNDE damit E-
SAGU die Möglichkeit, die Anzahl der verkauften Ar-
tikel zum Abrechnungsdatum ordnungsgemäß zu 
ermitteln, so ist ESAGU berechtigt, die Anzahl der 
verkauften Artikel anhand der durchschnittlichen 
Verkaufszahlen der letzten drei Monate bzw. bei ei-
nem Vertrag der nur über 3 Monate läuft anhand des 
Umsatzes des letzten Monats zu berechnen. Zusätz-
lich zu der berechneten Provision fällt eine pau-
schale Bearbeitungsgebühr i.  H. v.  € 25,00 an wo-
bei der KUNDE berechtigt ist, nachzuweisen, dass 
hier bei der Bearbeitung der Angelegenheit ein 

geringerer Schaden entstanden ist als dies in der 
Bearbeitungsgebühr zum Ausdruck kommt.   

 
8.13 Befindet sich der KUNDE in Höhe von mindestens 2 

Monatsvergütungen in Zahlungsverzug, ist ESAGU 
nach erfolgloser Mahnung berechtigt den Zugang 
zu RePricing nach Androhung per E-Mail vorläufig 
bis zur vollständigen Zahlung zu sperren. ESAGU 
wird dem KUNDEN den avisierten Termin für die 
vorläufige Sperrung im Rahmen der Androhung mit-
teilen. Die vorübergehende Sperrung von Diensten 
berührt die Zahlungspflicht des KUNDEN nicht. Glei-
ches gilt, wenn der KUNDE ESAGU nicht den not-
wendigen Zugriff auf das jeweilige Handelsplatt-
formkonto gewährt.  

 
 
§ 9 Gewährleistung und Haftung 
9.1 Die Gewährleistung von ESAGU erstreckt sich nicht 

auf solche Schäden und / oder Störungen, die 
dadurch verursacht werden, dass der Kunde 
schuldhaft gegen Bestimmungen dieses Vertrags 
verstößt. Der Kunde wird ESAGU auf Anforderung 
nach Kräften bei der Ermittlung und Beseitigung von 
Fehlern unterstützen.   

 
9.2 Tritt an den von ESAGU erbrachten Leistungen ein 

Mangel auf, wird ESAGU diesen innerhalb angemes-
sener Zeit nach seiner Wahl entweder beseitigen o-
der die beanstandete Leistung von neuem mangel-
frei erbringen (insgesamt Nacherfüllung). 

 
9.3 ESAGU haftet auf Schadensersatz oder Ersatz ver-

geblicher Aufwendungen unbeschränkt bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von 
Leben, Leib oder Gesundheit, nach den Vorschriften 
des Produkthaftungsgesetzes sowie im Umfang ei-
ner von ESAGU übernommenen Garantie bei An-
sprüchen wegen fehlender zugesicherter Eigen-
schaften bei Arglist von ESAGU.  

 
Gleiches gilt im Falle eines Schuldnerverzugs von E-
SAGU für Ansprüche auf Verzugszinsen, auf die Ver-
zugspauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB sowie auf 
Ersatz des Verzugsschadens, der in den Rechtsver-
folgungskosten begründet ist. 

 
9.4 Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die 

wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks 
ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung von ESAGU der 
Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der 
Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und ty-
pisch ist.  

 
9.5 Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen 

Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei re-
gelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung 
von Sicherungskopien eingetreten wäre, es sei denn 
es liegt eine der Voraussetzungen nach Ziffer 9.3. 
und 9.4. vor. 

 
9.6 ESAGU haftet weder für die Funktionsfähigkeit der 

Telekommunikationsverbindung (Telefon- / ISDN / 
DSL –Leitungen etc.) zum eigenen Server bei Strom-
ausfällen sowie bei Ausfällen von Servern, die nicht 
im Einflussbereich von ESAGU stehen. ESAGU 
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haftet ferner nicht bei Schäden, die durch höhere 
Gewalt oder vergleichbarer Ereignisse eintreten. Als 
vergleichbare Ereignisse gelten insbesondere 
Streik, behördliche Anordnungen, der Ausfall von 
Telekommunikationsnetzen oder Gateways anderer 
Betreiber sowie Störungen im Bereich anderer Tele-
kommunikations- oder Dienstanbieter. 

 
9.7 Die verschuldensunabhängige Haftung von ESAGU 

auf Schadensersatz (§ 536 a BGB) für bei Vertrags-
schluss vorhandene Mängel wird ausgeschlossen. 
Ziffer 9.3. und 9.4. dieser AGB bleiben unberührt. 

 
9.8 Eine weitergehende Haftung von ESAGU besteht 

nicht.  
 
9.9 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch 

für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertre-
ter und Organe von ESAGU.  

 
 
§ 10 Datenerhebung / Geheimhaltung  
10.1 Informationen zur Datenerhebung durch ESAGU 

können dem Datenschutzhinweis unter 
https://www.esagu.de/de/legal/privacy/ ent-
nommen werden.  

 
Erhebt, verarbeitet oder nutzt der KUNDE selbst o-
der durch RePricing personenbezogene Daten, so 
steht er dafür ein, dass er dazu nach den anwend-
baren Bestimmungen berechtigt ist und stellt im 
Falle eines Verstoßes ESAGU auf erstes Anfordern 
von Ansprüchen Dritter frei. 

 
 
§ 11 Vertragsdauer / Kündigung / Löschung des Nut-

zerkontos 
11.1 Die Laufzeit des Vertrags richtet sich nach der Lauf-

zeit des abgeschlossenen Nutzungsvertrags.  
 
11.2 Der Vertrag verlängert sich automatisch um die an-

fangs vereinbarte Mindestlaufzeit, wenn nicht der 
KUNDE oder ESAGU den Vertrag zuvor schriftlich 
mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende der Vertrags-
laufzeit kündigt.  

 
11.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt. Als wichtige Gründe gelten insbe-
sondere –jedoch nicht abschließend aufgezählt: 

 
a. die schuldhafte Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten, wenn trotz Abmahnung 
innerhalb angemessener Frist nicht Ab-
hilfe geschaffen wird;  

 
b. bei Vertragsabschluss nicht vorherseh-

bare technische Hindernisse, die die Wei-
terführung der Leistungen unmöglich ma-
chen; 

 
c. die schuldhafte Verletzung der Mittei-

lungspflicht des KUNDEN über Änderun-
gen von Handelsplattformkonten; 

 

d. die schuldhafte Vereitelung des Zugriffs 
von ESAGU auf Handelsplattformkonten 
des KUNDEN durch diesen.  

 
11.4 Das Recht zur Kündigung gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 

BGB wegen Nichtgewährung des vertragsgemäßen 
Gebrauchs ist erst zulässig, wenn dem Anbieter aus-
reichend Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gege-
ben wurde und diese fehlgeschlagen ist. 
 

11.5 Kündigungen bedürfen der Textform (bspw. E-Mail).  
 
11.6 Soweit ESAGU nicht gesetzlich zur Aufbewahrung / 

Speicherung der Daten verpflichtet ist oder die Par-
teien eine abweichende Regelung getroffen haben, 
löscht der Anbieter vom KUNDEN eingepflegte In-
halte und Daten unverzüglich nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses.  

 
 
§ 12 Änderungsvorbehalt  
12.1 ESAGU behält sich vor, diese AGB einseitig zu än-

dern, wenn dies sachlich gerechtfertigt erscheint. 
Sachlich gerechtfertigt sind Änderungen beispiels-
weise bei einer Änderung der Rechts- oder Geset-
zeslage (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klau-
sel für unwirksam erklärt wird) oder wenn durch un-
vorhersehbare Änderungen, die ESAGU nicht veran-
lasst und auf die ESAGU auch keinen Einfluss hat, 
dass bei Vertragsschluss bestehende Äquivalenz-
verhältnis in nicht unbedeutendem Maße gestört 
wird. Voraussetzung einer Änderung ist stets, dass 
diese dem KUNDEN zumutbar ist. Die jeweils aktu-
elle Fassung der AGB ist einsehbar und speicherbar 
unter https://www.esagu.de/de/legal/terms-and-
conditions/ 

 
12.2 Registrierten KUNDEN werden Änderungen der 

AGB bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der KUNDE der Geltung der geänderten AGB 
nicht innerhalb von sechs Wochen schriftlich oder 
per E-Mail gegenüber ESAGU widersprochen hat 
und ESAGU auf die Rechtsfolgen eines unterbliebe-
nen Widerspruches hingewiesen hat. 

 
 
§ 13 Sonstiges  
13.1 Der KUNDE darf nur mit unbestrittenen oder rechts-

kräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.  
 
13.2 Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch 

den KUNDEN, das nicht auf einem Recht aus diesem 
Vertragsverhältnis beruht, ist ausgeschlossen. 

 
13.3 Der KUNDE wird seine Rechte aus diesem Vertrag 

nur mit vorheriger Zustimmung von ESAGU an Dritte 
abtreten; § 354 a HGB bleibt unberührt.  

 
13.4 Vertragstexte werden gespeichert. Die AGB können 

jederzeit unter https://www.esagu.de/de/le-
gal/terms-and-conditions/ eingesehen und ge-
speichert werden.  
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§ 14 Schlussbestimmungen  
14.1 Auf das gesamte Vertragsverhältnis zwischen dem 

ANBIETER und dem KUNDEN findet vorbehaltlich 
anderweitiger individueller Vereinbarungen deut-
sches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung. 

 
14.2 Erfüllungsort für alle Ansprüche gegen ESAGU ist 

Sitz von ESAGU.   
 
14.3 Als Gerichtsstand gilt Köln als vereinbart, sofern es 

sich bei den Vertragspartnern um Kaufleute, juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen handelt. ESAGU ist 
jedoch berechtigt, den KUNDEN auch an seinem all-
gemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Dies gilt 
nicht, wenn zwingende gesetzliche Regelungen im 
Sinne von Artikel 24, 25 oder 26 EuGVVO in der Fas-
sung vom 12. Dez. 2012 entgegenstehen.  

 
14.4 Sollte eine Bestimmung ganz oder teilweise unwirk-

sam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlie-
ren, so bleibt hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. Enthält der Vertrag eine 
Regelungslücke, gilt Gleiches. 

 
 
 
 

Köln 
Stand: 01.07.2019  

 


